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Projekt für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität (PrBL)
[bookmark: _Hlk179870838]Vorlage für die Einreichung von Projektentwürfen und Gesuchen


Projektname: 
Kanton:
Projektperiode: [xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx] z.B. 01.01.2028 – 31.12.2035


Diese Vorlage dient der einheitlichen Darstellung der Projekte und unterstützt den Bund dabei, die Projektentwürfe und -gesuche der Kantone konsistent und gleichbehandelnd zu prüfen. Die Inhalte der Vorlage basieren auf der Richtlinie für den Beitrag für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität. Die Richtlinie ist ergänzend zur Vorlage zu verwenden; im Zweifelsfall gilt die Richtlinie.
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[bookmark: _Toc209081562]Initialisierung 
[bookmark: _Toc209081563]Definition des Projektgebiets 
[bookmark: _Hlk198568133]In diesem Abschnitt des Projektentwurfs bzw. Gesuchs zeigt der Kanton auf, 
· auf welcher Grundlage der Projektperimeter bestimmt wurde, z. B. anhand administrativer Grenzen oder naturräumlicher Gegebenheiten.
· wie er plant, bei ausserkantonalen Betriebsflächen eine kantonsübergreifende Koordination zu gewährleisten.
[bookmark: _Toc209081564]Ansprechperson
Der Kanton bezeichnet die für das Projekt zuständige Dienststelle mit entsprechender Ansprechperson (Kontaktdaten und Name).
Zuständige Dienststelle: [Text]
Ansprechperson: [Vorname Name]
Funktion der Ansprechperson: [Text]
Kontaktdaten der Ansprechperson: [Text]
Departement der zuständigen Dienststelle: [Text]
Co-zuständige Dienststelle (falls vorhanden): [Text]
Ansprechperson: [Vorname Name]
Funktion der Ansprechperson: [Text] 
Kontaktdaten der Ansprechperson: [Text]
Departement der co-zuständigen Dienststelle: [Text]
[bookmark: _Toc209081565]Projektorganisation 
Der Kanton zeigt auf, wie er die für die Thematik der regionalen Biodiversität und Landschaftsqualität verantwortlichen kantonalen Fachstellen (Landwirtschaft, Natur, Wald, Landschaft) während allen Projektphasen (Initialisierung, Erarbeitung, Umsetzung, Evaluation) angemessen und mit ihren fachlichen Grundlagen wirksam beteiligt. (Darstellungsform: Grafik, Tabelle o. ä. plus textliche Erläuterungen zu den Rollen / Zuständigkeiten).
[bookmark: _Toc209081566]Erarbeitungsphase
[bookmark: _Toc209081567]Einbezug der betroffenen Kreise
Die verantwortliche Dienstelle zeigt auf, wie sie die betroffenen Akteure aus den Bereichen Landwirtschaft, Biodiversität und Landschaft und gegebenenfalls weitere Akteure, z. B. aus den Bereichen Raumplanung, Erholung und Tourismus, während der Erarbeitungsphase einbezieht. 
[bookmark: _Toc209081568]Kurzcharakterisierung Projektgebiet
· Die Biodiversitäts- und Landschaftswerte des Projektgebiets werden kurz beschrieben (ausführliche Darstellungen erfolgen unter 2.3). Wenn der Kanton nur ein Projekt einreicht, begründet er dieses Vorgehen.
· Diese Kurzbeschreibung umfasst die landwirtschaftliche Nutzfläche (gemäss Art. 14 LBV), die Betriebsfläche (Art. 13 LBV) und die Sömmerungsflächen (Art. 24 LBV) sowie relevante angrenzende Räume.
[bookmark: _Ref198568777][bookmark: _Toc209081569]Zusammenstellung der wesentlichen Inhalte bestehender IST-Analysen und kantonaler Zielvorgaben
[bookmark: _Hlk198569061]Der Kanton führt eine Zusammenstellung der wesentlichen Inhalte bestehender Unterlagen für IST-Analysen und kantonale Zielvorgaben auf. Dazu vorhandene Weblinks sind angegeben. Es wird den Kantonen empfohlen, für beide Themen «regionale Biodiversität» und «Landschaftsqualität» die Ziele 6.A - 6.C des Landschaftskonzepts Schweiz (LKS) zu berücksichtigen. Zudem sind ergänzend zu den themenspezifischen Unterlagen die kantonalen Richtpläne sowie weitere Grundlagen gemäss Artikel 6 RPG zu berücksichtigen.
[bookmark: _Toc209081570]Zusammenstellung der Inhalte für den Aspekt Landschaft
Der Kanton aktualisiert die Inhalte bestehender Analysen / Inhalte, die für die bisherigen Landschaftsqualitätsprojekte erstellt wurden (wie z. B. die definierten Landschaftseinheiten), und stellt die Ergebnisse dar. Dafür verwendet er die kantonalen Landschaftskonzeptionen, allfällige kantonale Zielvorgaben sowie weitere regionale Grundlagen. Die Verbreitung herausragender Landschaften ist beschrieben.
[bookmark: _Toc209081571]Zusammenstellung der Inhalte für den Aspekt regionale Biodiversität
Der Kanton aktualisiert die bestehenden Analysen / Inhalte, die für die bisherigen Vernetzungsprojekte erstellt wurden, und stellt die Ergebnisse dar. Dafür verwendet er vorhandene kantonale und regionale fachliche Grundlagen inklusive bestehender kantonaler und regionaler Zielvorgaben zum Thema der Biodiversität (beispielsweise aus einer kantonalen Biodiversitätsstrategie). Die Verbreitung von relevanten Ziel- und Leitarten gemäss der UZL (Umweltziele Landwirtschaft) sowie deren Verbreitungspotenzial ist zu erläutern. Es wird den Kantonen empfohlen, die Fachplanung ökologische Infrastruktur zu berücksichtigen.
[bookmark: _Toc209081572][bookmark: _Hlk171425918]Themenübergreifende Synergien 
Der Kanton zeigt auf,
· ob bzw. inwiefern zwischen Biodiversität und Landschaftsqualität sowie mit weiteren relevanten Themen Synergien, Synergiepotenziale, Konflikte / Konfliktpotenziale und Doppelfinanzierungen bestehen.
· wie er Synergien nutzt, Konfliktpotenziale reduziert und Doppelfinanzierungen verhindert.
· wie zur Nutzung von Synergien und zur Reduktion von Konfliktpotenzialen die Abstimmung mit den Agglomerationsprogrammen und der kantonalen Richtplanung im Sinn der kohärenten Raumentwicklung sichergestellt wird.
[bookmark: _Toc209081573][bookmark: _Ref198569420]Herleitung des Handlungsbedarfs und Festlegung der Projektziele 
· Der Kanton leitet den Handlungsbedarf basierend auf der IST-Analyse, den bestehenden kantonalen Zielvorgaben (gemäss 2.3) und weiteren Überlegungen (gemäss 2.4) her und stellt ihn für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität differenziert dar.
· Ausgehend vom Handlungsbedarf und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehendenden Mittel sind die Projektziele definiert und erläutert. Die Kantone können hier aufzeigen, wie sie die Projektziele anpassen, falls das Entlastungspaket 27 (EP27) in Kraft tritt und der Finanzierungsanteil des Bundes sich von 90 % auf 50 % reduziert.
1. [bookmark: _Toc209081574]Handlungsbedarf und Projektziele für die Landschaftsqualität
Die Projektziele für die Landschaftsqualität sind dargestellt und umfassen jene Aspekte des regionalen Landschaftscharakters, die durch das Projekt gestärkt, und die herausragenden Landschaften (BLN, Moorlandschaften, kantonal geschützte Landschaften), die besonders gefördert werden.
[bookmark: _Toc209081575]Handlungsbedarf und Projektziele für die regionale Biodiversität
Die dargestellten Projektziele für die regionale Biodiversität umfassen
· jene Aspekte der regionalen Biodiversität, die in qualitativer und quantitativer Hinsicht gefördert werden sollen.
· die für die Förderung der regionalen Biodiversität relevanten Ziel- und Leitarten. Für die relevanten Ziel- und Leitarten sind Qualitätsziele (z. B. Erhalt oder Förderung) zu definieren. Diese Qualitätsziele dienen als Grundlage für die Auswahl und Definition der Massnahmen. 
[bookmark: _Toc209081576]Indikatoren und SOLL-Werte
Für die unter 2.5 definierten Projektziele sind in den Bereichen Landschaftsqualität und regionale Biodiversität Indikatoren bestimmt. Wo immer möglich sind für Projektziele quantitative SOLL-Werte abgeleitet. SOLL-Werte sind innerhalb des Projektgebiets differenziert.
1. [bookmark: _Toc209081577]Landschaftsqualität
Für die festgelegten Projektziele für die Landschaftsqualität sind pro landwirtschaftliche Zone oder pro Landschaftseinheit Indikatoren und SOLL-Werte festgelegt. Landschaftsqualität lässt sich kaum quantifizieren. Daher sind die Projektziele bzw. SOLL-Werte im Bereich Landschaft anhand von umzusetzenden Einheiten (Anzahl, Fläche, Länge) pro Massnahme quantifiziert.
[bookmark: _Toc209081578]Regionale Biodiversität
[bookmark: _Hlk183176052]Für die festgelegten Projektziele für die regionalen Biodiversität, inklusive der festgelegten Ziel- und Leitarten, sind pro landwirtschaftliche Zone oder pro weitere für die Biodiversitätsförderung relevante räumliche Einheiten Indikatoren und SOLL-Werte festgelegt. Daneben muss der Indikator «Anteil ökologisch wertvoller Flächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)» (siehe Richtlinie Anhang 6.4) benutzt werden.
[bookmark: _Toc209081579]Bewirtschaftung von Flächen in Biotopen von nationaler und regionaler Bedeutung
Es ist dargelegt, wie der Kanton dafür sorgt, dass die am Projekt teilnehmenden Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sämtliche Biotopflächen in nationalen und regionalen Inventaren gemäss dem Natur- und Heimatschutz Gesetz (NHG) inkl. deren Pufferzonen zielgerichtet und schutzzielkonform bewirtschaften. 
[bookmark: _Toc209081580]Massnahmenset und Handhabung des Budgets
Die gewählten Bundesmassnahmen sowie die regionalen Massnahmen sind in der dafür vorgesehenen Vorlage beigelegt (auf der Webseite des BLW unter «Dokumente» verfügbar). Für alle Massnahmen sind all jene Spalten der Excel-Vorlage ausgefüllt, die sinnvollerweise anwendbar und für den Vollzug relevant bzw. für die Beurteilung der Eingaben nötig sind.
1. [bookmark: _Toc209081581]Erreichung der Projektziele mit dem Massnahmenset
Es ist erläutert, wie das für das Projekt vorgeschlagene Massnahmenset (Auswahl der Bundesmassnahmen sowie vorgeschlagene regionale Massnahmen)
· im Bereich Landschaftsqualität auf die Erreichung der Projektziele in diesem Themenbereich ausgerichtet ist und worin die besonderen Anreize für herausragende Landschaften bestehen.
· im Bereich regionale Biodiversität auf die Erreichung der Projektziele, der SOLL-Werte und auf die für das Projekt definierten Ziel- und Leitarten ausgerichtet ist.
Es wird zudem aufgezeigt, wie die Einschränkung von Massnahmen auf bestimmte Teilgebiete zur Erreichung der Projektziele beiträgt.
[bookmark: _Toc209081582]Handhabung des Budgets
· Der Kanton erläutert, wie er anhand der Projektziele mit dem begrenzten Gesamtbetrag, der für das Projekt zur Verfügung steht, umgeht, d. h. welche Mechanismen zur Mengensteuerung bei den Massnahmen ergriffen werden bzw. wie das Gesamtbudget im Sinn der Projektzielerreichung verwaltet wird. (z. B. Mengen von Massnahmen begrenzen anhand von max. Länge, Fläche, Anzahl oder reduzierten Beitragsansätzen)
· Der Kanton kann hier erklären, wie er mit dem Budget umgeht, falls das Entlastungspaket 27 (EP27) in Kraft tritt und der Finanzierungsanteil des Bundes sich von 90 % auf 50 % reduziert.
· Es wird aufgezeigt, wie sichergestellt wird, dass im gesamten Projektverlauf Finanzmittel für die Erstellung von zusätzlichen Elementen und Aufwertungsmassnahmen zur Verfügung stehen.
[bookmark: _Toc198625277][bookmark: _Toc198625386][bookmark: _Toc209081583]Herleitung der Beitragsansätze 
Der Kanton dokumentiert die Herleitung der Beitragsansätze in der Excel-Vorlage zur Einreichung der Massnahmen.
Empfehlungen zur Herleitung des Beitragsansatzes pro Massnahme können einer Arbeitshilfe (auf der Webseite des BLW unter «Dokumente» verfügbar) entnommen werden. 
[bookmark: _Toc209081584]Chancen, Risiken und Risikomanagement
1. [bookmark: _Toc209081585]Chancen
Es wird ausgeführt, welche Faktoren das Projekt positiv beeinflussen können. 
[bookmark: _Toc209081586]Risiken
Es wird ausgeführt, welche Faktoren das Projekt negativ beeinflussen können.
[bookmark: _Toc209081587]Strategien zur Risikominimierung
Es sind die Aktivitäten erläutert, die ergriffen werden, um die identifizierten Risiken zu reduzieren. 
[bookmark: _Toc209081588]Einstiegskriterien
Falls der Kanton einzelbetriebliche Einstiegskriterien definiert, sind diese begründet und erklärt.
[bookmark: _Toc209081589]Umsetzung
[bookmark: _Toc209081590][bookmark: _Hlk181343204]Beratung
· Der Kanton zeigt auf, wie er eine wirkungsvolle Beratung zu den Themen regionale Biodiversität und Landschaftsqualität bis spätestens im 4. Jahr nach der Anmeldung sicherstellt und umsetzt.
· Der Kanton erläutert, wie er sicherstellt, dass die Beratungspersonen die Qualifikationen gemäss Anforderungen in der Richtlinie erfüllen.
· Falls die Beratung in Form von Kleingruppenberatungen erfolgt, erläutert der Kanton wie er die Gleichwertigkeit mit einer einzelbetrieblichen Beratung sicherstellt. Bei der Prüfung der Gleichwertigkeit kommen z. B. folgende Kriterien zur Anwendung: Durchführung auf dem Feld; Durchführung bei einem oder mehreren teilnehmenden Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter; feldtaugliche Gruppengrösse; Behandlung mehrerer fachlicher Themen; Besprechung der betrieblichen Ziele aller teilnehmenden Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen. 
[bookmark: _Toc209081591]Projektmanagement und Unterstützung der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter 
Der Kanton erläutert
· wie er sicherstellt, dass die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter begleitet werden und Unterstützung durch den Kanton oder beteiligte Dritte erfahren. 
· wie die Unterstützung in Abstimmung mit der Beratung zur wirkungsvollen Umsetzung der Massnahmen und somit zur Zielerreichung der Projekte beiträgt. 
· welche Rolle allfällige regionale Trägerschaften und / oder private Anbieter dabei spielen.
[bookmark: _Hlk184812671]Der Kanton zeigt zudem auf, in welcher Form und in welchen Zeitabständen er den Projektfortschritt und dabei insbesondere die Erreichung der Projektziele überprüft und wie er agiert, wenn die Zielerreichung gefährdet ist. 
[bookmark: _Toc209081592]Kürzungen
Der Kanton führt aus, wie er
· Kürzungen der Beiträge im Rahmen der projektbezogenen Vereinbarungen mit den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern gemäss Anhang 8 Ziffer 2.9a DZV festlegt.
· die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter über die Kürzungen informiert.
· sicherstellt, dass die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen bei der Anmeldung von Massnahmen über die jeweiligen Kürzungen bei Nicht-Einhaltung der Voraussetzungen informiert sind.
[bookmark: _Toc209081593]Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Der Kanton erläutert, wie er oder allfällige Dritte die Bevölkerung im Projektgebiet über das laufende Projekt informiert (z. B. Flyer, Artikel in der lokalen Presse, social media, Informationsstand während Veranstaltungen).
[bookmark: _Toc209081594]Evaluation
[bookmark: _Toc209081595]Evaluation
Der Kanton skizziert im Projektentwurf bzw. Gesuch, wie er das Projekt evaluieren wird und damit die Voraussetzungen schafft, die Evaluation im Evaluationsbericht zu dokumentieren. Insbesondere legt er dar, 
· wie er die Erreichung der Projektziele (inklusive SOLL-Werte) im Bereich regionale Biodiversität sowie im Bereich Landschaftsqualität überprüft.
· wie er die Wirkung der im Rahmen des Projekts umgesetzten Beratung prüft.
· [bookmark: _Toc209081596]welche Dienststelle für die Durchführung verantwortlich ist.
Anhänge
Beantragung weiterer ökologisch wertvoller Flächentypen
Kantone können im Rahmen der Einreichung ihrer Projektentwürfe weitere Flächentypen als ökologisch wertvoll beantragen (Richtlinie Anhang 6.4). Der Bund prüft diese im Bewilligungsprozess.
Folgende Informationen müssen vom Kanton geliefert werden, wenn er einen solchen Flächentyp beantragt:
· Genaue Definition des Flächentyps bzw. die Anforderungen an den Flächentyp
· Ökologischer Wert des Flächentyps
· Methode zur Bestimmung des Umfangs des Flächentyps durch den Kanton
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